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V o r l a g e 

an den Rat der Stadt Helmstedt 
über den Verwaltungsausschuss 

und den Finanzausschuss  
 

 
Beschluss über den Jahresabschluss 2016 und die Entlastung des  
Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2016 
 
Zur Umsetzung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) hat der Rat der Stadt Helm-
stedt in seiner Sitzung am 23.03.2006 beschlossen, dass die doppelte kaufmännische Buchfüh-
rung ab dem Haushaltsjahr 2009 eingeführt wird und legt somit gem. § 129 Abs. 1 NKomVG den 
Jahresabschluss 2016 nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung vor. 
 

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgren-
zungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie die tatsächliche 
Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen. 
 

Der Jahresabschluss besteht nach § 128 Abs. 2 NKomVG aus: 
 

1. einer Ergebnisrechnung 
2. einer Finanzrechnung, 
3. einer Bilanz sowie 
4. einem Anhang. 
 

Dem Anhang sind gemäß § 128 Abs. 3 NKomVG beizufügen 
 

1. ein Rechenschaftsbericht, 
2. eine Anlagenübersicht, 
3. eine Schuldenübersicht, 
4. eine Rückstellungsübersicht, 
5. eine Forderungsübersicht, 
6. eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen. 
 

Die Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2016 (Anlage 1) sowie die Stellungnahme 
des Bürgermeisters zum Prüfbericht (Anlage 2) sind dieser Vorlage beigefügt. Der vollständige 
Jahresabschluss und Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes sind aus Kostengründen der 
Vorlage nicht beigefügt worden. Diese sind im Ratsinformationssystem unter dem Punkt Tele-
gramm und Stellungnahmen im Ordner Jahresabschluss 2016 einzusehen. 
 

Das Jahr 2016 wurde mit einem Fehlbetrag i. H. v. 1.876.059,40 € abgeschlossen (Vorjahr: 
Überschuss i. H. v. 3.645.159,85 €). Der kumulierte Fehlbetrag aus doppischen Abschlüssen in 
der Bilanz beträgt zum 31.12.2016 nun 20.227.552,02 €. Hinzuzuaddieren ist der Sollfehlbetrag 
aus den kameralen Abschlüssen i. H. v. 4.117.106,64 €. So ergibt sich bis 31.12.2016 ein bilan-
zieller Fehlbetrag von 24.344.658,66 €. 
 



- 2 - 

Nach § 129 Abs. 1 Satz 1 NKomVG ist der Jahresabschluss innerhalb von drei Monaten nach 
Ende des Haushaltsjahres aufzustellen. Diese Frist konnte aufgrund von Verzögerungen (Nach-
holung doppischer Jahresabschlüsse) nicht eingehalten werden, so dass der Bürgermeister ge-
mäß § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG die Vollständigkeit und Richtigkeit des Abschlusses erst am 
30.06.2017 endgültig feststellen konnte. 
 
Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Helmstedt hat den Jahresabschluss 2016 geprüft und 
seinen Schlussbericht vom 19.09.2017 vorgelegt. In den Schlusserklärungen fasst das Rech-
nungsprüfungsamt das Ergebnis der Prüfungen wie folgt zusammen: 
 

Es wird bestätigt, dass 
• der Haushaltsplan eingehalten wurde, 
• die einzelnen Buchungsvorgänge und Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch in vor-

schriftsmäßiger Weise begründet und belegt sind, 
• bei den Erträgen und Aufwendungen sowie bei den Einzahlungen und Auszahlungen des 

Geld- und Vermögensverkehrs nach den bestehenden Gesetzen und Vorschriften unter Be-
achtung der maßgebenden Verwaltungsgrundsätze und der gebotenen Wirtschaftlichkeit ver-
fahren wurde. 

• Ferner hat die Prüfung ergeben, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt, 

• die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet worden sind und 
• bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen nach den geltenden Vor-

schriften verfahren wurde. 
 
Feststellungen, die einer Entlastung des Bürgermeisters entgegenstehen, haben sich nicht er-
geben. 
 

Die Stellungnahme des Bürgermeisters zum Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes ge-
mäß § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG ist der Vorlage beigefügt (Anlage 2). Diese ist dem Rech-
nungsprüfungsamt parallel zuzusenden.  
 
 

 
Beschlussvorschlag: 

1. Der Jahresabschluss der Stadt für das Haushaltsjahr 2016 wird gem. § 129 Abs. 1 NKomVG 
beschlossen. 
 

2. Das Jahresergebnis 2016 (Fehlbetrag i. H. v. 1.876.059,40 €) wird auf die neue Rechnung 
vorgetragen. 

 
3. Gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG erteilt der Rat dem Bürgermeister für die Führung der Haus-

haltswirtschaft im Haushaltsjahr 2016 die Entlastung. 
 

 
 
gez. Wittich Schobert 
 
(Wittich Schobert) 
 
Anlagen 
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Stadt Helmstedt           07.06.2018 
Der Bürgermeister 
Finanzverwaltung 
 
 
 
 
Stellungnahme zum Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 

zum 31.12.2016 

 
 
 
Gem. § 156 Abs. 3 NKomVG werden die Prüfbemerkungen des RPA in einem Schlussbericht 
dargestellt. In seiner Zusammenfassung im Schlussbericht über die Prüfung des Jahresab-
schlusses 2016 führt das Rechnungsprüfungsamt Folgendes aus: 
 

Der Jahresabschluss zum 31.12.2016, der Rechenschaftsbericht und die Buchführung der 
Stadt entsprechen nach pflichtgemäßer Prüfung den Rechtsvorschriften. Die Haushaltsfüh-
rung erfolgt ordnungsgemäß. Die Entwicklung der Finanz- und Vermögenslage, der Liquidität 
und der Rentabilität geben zu Beanstandungen keinen Anlass. Die Stadt Helmstedt wird wirt-
schaftlich geführt. 
 

Einwendungen gegen die Buchführung, den Jahresabschluss und den Rechenschaftsbericht 
sind nach dem abschließenden Ergebnis dieser Prüfung nicht zu erheben. 
 

Besondere Prüfungsschwerpunkte waren: 
• Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen, 
• Verfügungsmittel des Bürgermeisters 
 
Zu einzelnen Feststellungen im Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes werden von der 
Verwaltung folgende Stellungnahmen abgegeben: 
 
 
Zu 2.1.4 Richtlinien, Dienstanweisungen 

„Im Kassenprüfungsbericht des RPA vom 06.04.2017 wurden Feststellungen zur inhaltlichen Gestaltung 
der Dienstanweisung zu § 41 GemHKVO (neu: § 43 KomHKVO) getroffen und Hinweise gegeben. Ins-
besondere aufgrund der am 01.01.2017 in Kraft getretenen KomHKVO ist eine Änderung der Dienstan-
weisung zeitnah vorzunehmen. Zum Zeitpunkt dieser Prüfung war eine Neufassung der Dienstanwei-
sung noch nicht in Kraft. Ein Entwurf der überarbeiteten DA wurde dem RPA im Juni 2017 zur Prüfung 
im Rahmen der vorgegebenen Bearbeitungsfrist vorgelegt. Der Entwurf wurde mit Anmerkungen am 
04.09.2017 zurückgegeben.“ 
 
Die erneute Überarbeitung der Dienstanweisung gemäß § 43 KomHKVO konnte nach Rück-
gabe durch das Rechnungsprüfungsamt im September 2017 leider nicht realisiert werden. In-
folge personeller Engpässe im Fachbereich 15 (Finanzverwaltung) bei gleichzeitig stark er-
höhtem Arbeitsaufkommen (u.a. durch die Fusion mit der Gemeinde Büddenstedt, aber auch 
durch die Übernahme der kirchlichen Friedhöfe St. Stefani und St. Marienberg in das städti-
sche Finanzsystem) wurde die Änderung der Dienstanweisung zeitlich hinten angestellt. Die 
Verwaltung ist bestrebt, zeitnah eine überarbeitete Dienstanweisung vorzulegen. 
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Zu 2.6 Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen 
 
„Die Zuständigkeiten entsprechend der Dienstanweisung sind seit längerem nicht mehr aktuell. Auf-
grund geänderter Organisationsstrukturen, zuletzt zum 01.07.2017, ist eine Aktualisierung dringend er-
forderlich.“ 
 
Ein Schwerpunkt bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2016 der Stadt Helmstedt bestand 
in der Überprüfung der Annahme und Abwicklung von Zuwendungen.  
Dem o.g. Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes in seinem Schlussbericht über die Prüfung 
des Jahresabschlusses wurde seitens der Verwaltung entsprochen. Die Verfügung (nicht 
Dienstanweisung) zur Einwerbung, Annahme und Vermittlung von Zuwendungen bei der Stadt 
Helmstedt gem. § 111 Abs. 7 NKomVG und § 26 KomHKVO wurde zum 06.04.2018 neu ge-
fasst und an die aktuellen Organisationsstrukturen angepasst. Das RPA hatte zudem ange-
regt, in die o. g. Verfügung „auch Regelungen hinsichtlich der Kontrolle der zweckentspre-
chenden Verwendung und Beurteilung möglicher personeller Verflechtungen sowie zum Um-
gang bzw. Verfahren mit der Einwerbung, Annahme oder Vermittlung von anonymen Spenden 
aufzunehmen.“ Diesbezüglich wurde die Verfügung ebenfalls überarbeitet. Das RPA hatte der 
überarbeiteten Fassung nichts hinzuzufügen. 
 
 
Zu 2.7 Verfügungsmittel 
 
Der Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 enthält unter 
Punkt 2.7 Feststellungen zu den Verfügungsmitteln der Bürgermeister. Dabei handelt es nicht 
nur um die Verfügungsmittel des hauptamtlichen Bürgermeisters, sondern auch um die Verfü-
gungsmittel der Ortsbürgermeister. Im Prüfungszeitraum waren dieses die Ortsbürgermeister 
von Barmke und Emmerstedt, aktuell kämen die Ortsbürgermeister von Büddenstedt und Off-
leben hinzu. 
 
Das RPA weist daraufhin, dass den Bürgermeistern durch Verfügungsmittel die Gelegenheit 
für Ausgaben gegeben wird, für die an anderer Stelle im Haushalt keine Planansätze vorge-
sehen sind. Speziell führt man hier die Zuwendungen an Vereine usw. an. Diese seien keine 
Verfügungsmittel, sondern vielmehr vorhersehbare Zuwendungen für bestimmte Zwecke wie 
Schützen- und Volksfeste, Wettkämpfe usw. Es wird daher vorgeschlagen, diese Zuwendun-
gen in Zukunft unter dem Sachkonto 4318000 (Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an 
übrige Bereiche) zu veranschlagen.  
 
Dieses Vorgehen erscheint der Verwaltung aus mehreren Gründen für unzweckmäßig.  
 
Obwohl es durchaus dazu kommen kann, dass sich Veranstaltungen wiederholen, ist es immer 
eine individuelle Entscheidung des jeweiligen (0rts)Bürgermeisters, wofür er im Rahmen der 
gesetzlichen Vorgaben die Verfügungsmittel einsetzt. Diese Vielzahl von Einzelentscheidun-
gen (dazu gehört auch die jeweilige Höhe) lassen sich nur schwerlich im Rahmen der Haus-
haltsplanung im Vorjahr auf die entsprechenden Sachkonten verteilen. So ist auch möglich, 
dass im Rahmen der Verfügungsmittel eine Ausgabe entschieden wird, die nicht dem Sach-
konto 4318 (Geldleistungen zur Gemeinschaftspflege usw.) zuzuordnen ist.  
 
Ferner ist dieses Vorgehen allgemein und seit Jahrzehnten in allen bekannten Kommunen 
üblich, dazu zählt zum Beispiel auch der Landkreis Helmstedt.  
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Die Unterstellung, dass die Dienstaufwandsentschädigung nicht zur Deckung des Amtsbezo-
genen Aufwandes herangezogen wird, wird zurückgewiesen. Es gibt eine Vielzahl von Veran-
staltungen und Anlässen, wo zum Beispiel keine Spende getätigt wird oder trotz Spende wei-
tere amtsbezogene Ausgaben hinzukommen. Anzumerken bleibt, dass während der Prüfung 
keine Nachfrage zur Verwendung der Dienstaufwandsentschädigung gestellt wurde.    
 
Die übrigen Hinweise und Empfehlungen werden entsprechend beachtet. 
 
 
Zu 5.5.1 Inventur 

„In den letzten Jahren ist nach Aussage des FB 15 aus zeitlichen Gründen noch keine erneute Inventur 
vorgenommen worden. Das RPA weist nachdrücklich darauf hin, dass die haushaltsrechtlichen Vor-
schriften zwingend zu beachten sind, dazu gehört auch die permanente Inventur gem. § 38 Abs. 1 Satz 
2, 3 GemHKVO (neu: § 39 Abs. 1 KomHKVO). Ein mehrjähriger Verzicht steht damit nicht im Einklang.“ 
 
Es ist zutreffend, dass trotz mehrmaliger Hinweise durch das Rechnungsprüfungsamt eine 
Inventur bislang nicht vorgenommen wurde. Dem Hinweis konnte auch in 2017 nicht Folge 
geleistet werden. Dies war im Wesentlichen der Gesamtdimension anderer Aufgabenstellun-
gen geschuldet. Hier sei vor allem die Fusion mit der Gemeinde Büddenstedt genannt. Die 
Verwaltung strebt eine zeitnahe Umsetzung der Durchführung einer Inventur an. Infolge der 
derzeitigen personellen Engpässe im Fachbereich 15 (Finanzverwaltung) kann es jedoch zu 
einer weiteren zeitlichen Verzögerung kommen. 
 
 
Zu 5.5.2.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung 

„Abgegrenzt wurde hauptsächlich der Personalaufwand für die Beamten sowie das Wohngeld für Ja-
nuar 2017. Die Reduzierung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten um 201,3 TEUR auf 296,3 
TEUR (Vj. 497,6 TEUR) ist insbesondere auf die geringere Umlagevorauszahlung NVK für Januar 2017 
zurückzuführen. Abgegrenzt wurden hier 103,0 TEUR (Vj. 309,2 TEUR). Aufgrund der nicht unerhebli-
chen Abweichung hätte der Rechenschaftsbericht dazu Ausführungen enthalten müssen.“ 
 
Die Position Aktive Rechnungsabgrenzung hat sich im Vergleich zum Vorjahr 2015 erheblich 
reduziert, da die Niedersächsische Versorgungskasse die Zahlung der Umlagevorauszahlung 
für die Beamtenversorgung ab dem 01.01.2016 von quartalsweise auf monatlich umgestellt 
hat. Die Zahlung der jeweiligen Abschläge erfolgt immer im Vormonat und bedarf deshalb zum 
Jahreswechsel der Aufwandskorrektur mittels aktiver Rechnungsabgrenzung. Zum 
31.12.2015 wurde mit einem Betrag i. H. v. 309,2 TEUR noch der Abschlag für das erste Quar-
tal 2016 abgegrenzt und zum 31.12.2016 mit 103,0 TEUR lediglich der Betrag für den Monat 
Januar 2017. In den zukünftigen Jahresabschlussberichten werden derartige erhebliche Ab-
weichungen erläutert. 

Zu 5.5.2.2.2 Schulden

„Die Richtlinie über die Aufnahme von Krediten wurde seit 2006 nicht aktualisiert. Sie basiert noch auf 
den Grundlagen der NGO. Durch das MI wurde bereits im Jahr 2014 ein neuer Krediterlass (RdErl. des 
MI vom 21.07.2014) in Kraft gesetzt. Die Aktualisierung der Kreditrichtlinie der Stadt Helmstedt ist daher 
längst überfällig.“ 

Der Fachbereich 15 (Finanzverwaltung) beabsichtigt eine Aktualisierung der Kreditrichtlinie in 
2018 vorzunehmen. 
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Zu 5.5.2.2.3 Rückstellungen 

„Die Urlaubs- und Überstundenrückstellungen wurden anhand personenbezogener Daten unter Anwen-
dung der KGST-Personalstundensätze berechnet. Der Durchschnittsstundensatz für Beamte wurde auf 
48,14 EUR durch die KGST festgesetzt, der Verrechnungssatz für Beschäftigte auf 31,86 EUR. Die 
Berechnung der Urlaubs– und Überstundenrückstellungen erfolgte durch Splittung der Resturlaubstage 
und Überstunden auf die verschiedenen Stellenanteile der einzelnen Produktgruppen. Das RPA hat 
eine stichprobenartige Überprüfung der Berechnung anhand von acht Fallbeispielen durchgeführt. Bei 
zwei Stichproben wurde eine fehlerhafte Berechnung der Urlaubs- und Überstundenrückstellung fest-
gestellt. Das Ergebnis der Stichprobenprüfung wurde mit dem FB 15 Finanzverwaltung in einem Ab-
schlussgespräch zur Prüfung am 24.08.2017 erläutert.“ 
 
Die im Rahmen der Prüfung in zwei Fällen (von insgesamt 189) entdeckte fehlerhafte Berech-
nung des Fachbereiches 13 (Verwaltungs- und Personalservice) zur Urlaubs- und Überstun-
denrückstellung führte zu einer höheren Bildung der Rückstellung um 3.250,79 € bei einem 
Gesamtbetrag in Höhe von 517.873,15 €. Die Fehlberechnung entstand durch einen falschen 
Zellenbezug innerhalb einer Excel-Tabelle. Da die Rückstellung im Folgejahr sofort aufgelöst 
wird und jährlich neu berechnet wird, handelt es sich um keinen Fehler, der in einem nächsten 
Jahresabschluss einer Korrekturbuchung bedarf. Gleichwohl wird seitens der Verwaltung zu-
künftig ein noch höheres Augenmerk auf die Überprüfung der Richtigkeit von Excel-basierten 
Berechnungen gelegt. 

 
 
Zu 5.6.1 Rechenschaftsbericht 

„Die sonstigen Angaben im Rechenschaftsbericht erwecken keine falschen Vorstellungen von der Lage 
der Stadt. Es wird signifikant auf die voraussichtliche Entwicklung hingewiesen. Von besonderer Bedeu-
tung ist die Fusion der Stadt Helmstedt mit der Gemeinde Büddenstedt zum 01.07.2017. Die Stadt 
Helmstedt erhält dadurch eine kapitalisierte Bedarfszuweisung von 2,25 Mio. EUR vom Land Nieder-
sachsen. Dies hat aber im geprüften Haushaltsjahr 2016 noch keinerlei Auswirkungen, da eine Auszah-
lung erst im Jahr 2017 erfolgen wird. Der Ertrag wurde im Haushaltsplan 2017 veranschlagt; dadurch 
konnte erstmals seit 1999 wieder ein ausgeglichener Haushalt verabschiedet werden.“ 
 
Die Darstellung des Rechnungsprüfungsamtes in seinem Schlussbericht zum Jahresab-
schluss 2016 muss dahingehend korrigiert werden, dass die Stadt Helmstedt für den Haushalt 
2017 eine Bedarfszuweisung in Höhe von 2,25 Mio. EUR veranschlagt hatte, durch die Fusion 
tatsächlich eine kapitalisierte Bedarfszuweisung in Höhe von 14,65 Mio. EUR erhalten hat.  
 
 
 
 
gez. Wittich Schobert 
 
(Wittich Schobert) 
 
 
 

�


